
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 18. Juli 2018 
 
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt daraufhin fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt wurden und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht werden. 
 
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein.  
 
 
 
 



TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Eine Bürgerin erklärt, dass sich der Wille der Bürger im Votum des Gemeinderates 
vom 20.06.18 bzgl. der Entwicklung von Einzelhandel nicht  widerspiegelt. Sie 
erläutert ihre Auffassung, wonach der gewählte Standort und der geplante Umfang 
nicht notwendig sind. Es gibt ihrer Meinung nach in der Umgebung genügend 
Einkaufsmöglichkeiten. Sie bejaht einen Vollsortimenter, aber kein Einkaufszentrum 
mit drei zusätzlichen Märkten.  
Ein weiterer Bürger appelliert an die Gemeinderäte, die Bedenken der Anwohner 
ernst zu nehmen und größtmögliche Kompromissbereitschaft an den Tag zu legen. 
Er bittet, den Vorentwurf so abzuändern, dass die Anzahl der Parkplätze reduziert 
oder auf den Discounter verzichtet wird. Ziel sollte es sein, eine Pufferzone zwischen 
Bebauung und Einzelhandel zu gewährleisten.  
 
Ein Vertreter des Gewerbeforums ergänzt, dass die Dimensionierung zu groß ist. Er 
sieht die notwendige Kaufkraft hierfür nicht gegeben.  
 
BM Oehler verneint dies und verweist auf einschlägige Gutachten. Er gibt ebenso zu 
bedenken, dass die nun vorgeschlagene Struktur vor einigen Jahrzehnten schon 
einmal gegeben war. Darüber hinaus gibt er bekannt, dass er aus der Bürgerschaft – 
die heute Abend leider nicht vertreten ist - über lange Zeit sehr positives Feedback 
bzgl. zusätzlichen Einzelhandels bekommen hat.  
Darüber hinaus sensibilisiert er damit, dass der Nettomarkt in das neue Areal 
umzieht und die bisherige Fläche der Wohnbebauung zugeführt werden soll. Letztlich 
stellt er in Aussicht, im Laufe des Prozesses die verschiedenen Anregungen nach 
Möglichkeit in die Planung mit einfließen zu lassen, bspw. die Reduzierung der 
Parkplatzanzahl oder Verringerung der Gesamtfläche.  
Aus eigener Erfahrung weiß er zu berichten, wie viele Wiernsheimer andernorts z. B. 
in Wurmberg einkaufen. 
 
Eine Bürgerin nimmt Bezug auf die verwaiste Imbissbude an der Feuerwehr und 
erkundigt sich, ob diese entfernt werden kann. 
 
Herr Küppers von der Feuerwehr unterstützt den Vorschlag.  
 
BM Oehler geht der Sache nach.  
 
Eine weitere Bürgerin fragt, ob man nicht auf den Drogeriemarkt verzichten könnte, 
wenn Mönsheim einen solchen Markt bekommt. Sie mahnt vor dem unnötigen 
Flächenverbrauch und der Verschlechterung des Ortsbildes. Sie schlägt einen 
anderen Standort, bspw. Wammeser vor. 
 
BM Oehler unterstreicht, dass Einzelhandel in unmittelbarer Nähe zur 
Wohnbebauung entwickelt werden muss. Alle in der Diskussion vorgetragenen 
Alternativstandorte sind aus vielfältigen Gründen nicht umsetzbar.  
 
  



TOP 2  Baugesuch Altenpflegeheim  
- Vorstellung Fa. Paulus 
 
BM Oehler führt eingangs in den Sachverhalt ein – nachdem der TA am Vortag das 
Baugesuch genehmigte -  und übergibt sodann Daniel Schuster von der Fa. Paulus 
zur Vorstellung des aktuellen Stands das Wort.  
 
Herr Schuster stellt das Bauvorhaben vor und informiert insbesondere, dass es 26 
Altenwohneinheiten geben wird. Das Pflegeheim selbst umfasst 45 Plätze. 
Baubeginn soll in 2019 sein.  
 
GR Hudak möchte wissen, wann das Objekt bezogen werden kann.  
 
Herr Schuster nimmt Bezug auf die laufende Exposeplanung und zeigt sich guter 
Dinge, den Vorverkauf baldmöglichst anzugehen. Die Fa. Paulus hat verlässliche 
Partner unter den Handwerkern. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich ca. 2 Jahre.  
 
GR Gille bittet um präzisere Bauunterlagen.  
 
BM Oehler bittet auf Herrn Ketterl zuzugehen.  
Abschließend bittet er die Fa. Paulus bei den Abbruch des Hauses in der 
Kronengasse sensibel anzugehen. Die Fa. Paulus sagt dies zu.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt von der Vorstellung der 
aktuellen Planung hinsichtlich des Baugesuchs für das Altenpflegeheim 
Kenntnis.  
 
  



TOP 3  Entwurf des Bebauungsplans „Seite“ zur Entwicklung von 
Einzelhandel; Vorstellung der Entwurfsplanung durch das Büro Baldauf  
-    Billigung der Vorentwurfsfassung  
-    Beauftragung der Verwaltung zur Ausweisung des Gebietes für 
Einzelhandel im Flächennutzungsplan 
-    Beschluss über die Umlegungsanordnung für das Bebauungsplangebiet 
„Seite“ in der Gemarkung Wiernsheim 
 
BM Oehler führt eingangs in den Sachverhalt ein und verweist hierzu auf die 
Sitzungsvorlage. Er erklärt, dass er mit dem Büro Baldauf besprochen hat, einen 
Markt innerhalb des Areals umzupositionieren, um den Anwohnern entgegen zu 
kommen. Weiter erklärt er, dass er nicht darauf besteht, dass vor Ort eine Cafeteria 
entsteht. Hier ist er verhandlungsbereit. Der überdachte Eingangsbereich wird ggf. 
wegfallen, wenn ein Markt umgesetzt wird. Darüber hinaus werden erhebliche 
Schallschutzmaßnahmen in den Plan mit aufgenommen.  
 
GR Gille bezieht sich auf den untersuchten Standort „Ob der Wiernsheimer Steige“ 
im Gutachten und die dabei benannte 20 kV-Leitung. Diese ist seines Erachtens 
nicht mehr vorhanden. Auch verwehrt er sich gegen die Ausführungen hinsichtlich 
der Altlasten, die direkt angrenzen. Dies ist seines Erachtens ebenfalls nicht 
gegeben. Er befürwortet weiter den Standort „Seite“, wird aber künftig ob dieser 
Vorgehensweise das Büro Baldauf nicht mehr unterstützen.  
 
GR Brandauer ist über die massiven Reaktionen der Bürger überrascht, da der 
jetzige Nettomarkt nicht ausreichend ist. Sie unterstreicht, dass der gewählte 
Standort „Seite“ nicht ihr Favorit war. Sie ist hin und her gerissen, da sie nicht weiß, 
ob die Meinung in der Einwohnerfragestunde repräsentativ für die 
Gesamtbevölkerung sei.  
 
GR Hudak verweist darauf, dass die Standortwahl aus einer umfangreichen, 
gutachterlichen Abhandlung hervorging. Auch heute Abend wird nichts endgültig 
entschieden. Er unterstreicht, dass ein 400qm Drogeriemarkt bei 2,5ha 
Gesamtfläche nicht ins Gewicht fällt. Er könnte sich vorstellen, den unteren Markt  in 
den oberen Teil des Areals zu verschieben. Dies würde im Sinne der Bürger sein.  
 
GR Bolz berichtet von der Sitzung des GVV Heckengäu. In dieser Sitzung kam 
heraus, dass die Gemeinde Wiernsheim im Vergleich der Nachbarkommunen 
versorgungstechnisch hinterher hinkt.  
 
GR Bäuerle erachtet die Anzahl der Parkplätze als zu groß. 
 
BM Oehler erläutert, dass die konkrete Anzahl erst im Verfahrensschritt der 
Genehmigung des Baugesuchs abgehandelt wird. Momentan wird nur das 
Baufenster abgesteckt.  
 
GR Bäuerle spricht sich deutlich gegen den Flächenverbrauch dieser 
Größenordnung aus.  
 
BM Oehler stellt in Aussicht, im Verfahren zu versuchen, den Flächenverbrauch zu 
reduzieren oder Dächer zu begrünen.  
 



GR Blessing regt eine separate Veranstaltung für die Bürgerbeteiligung an.  
 
BM Oehler sieht dies kritisch, da dies einen Verfahrensfehler darstellen würde. Es 
bedarf einer regulären Gemeinderatssitzung zur formalen Öffentlichkeitsbeteiligung.  
Ferner gibt er zu bedenken, dass allein die artenschutzrechtliche Prüfung 12 Monate 
bedarf. Es gibt daher keinen Zeitdruck in dieser Sache.  
 
GR Blessing bezieht sich auf das interkommunale Nahversorgungskonzept und 
dessen Aussagen darin.   
 
BM Oehler unterstreicht, dass der Netto nicht ausbaufähig ist und schließen wird, 
wenn ein Vollsortimenter kommt. Außer, er hat die Möglichkeit, auf der neuen Fläche 
neu zu eröffnen.  
 
GR Blessing sieht es kritisch, dass dieses Einkaufszentrum zu viel Kaufkraft von den 
kleineren Betrieben im Umfeld abzieht. Er votiert weiter dafür, dass es den Leuten 
egal sei, ob sie ein oder drei Kilometer fahren.  
 
GR Hudak unterstreicht, dass wenn der Netto schließt, die Nahversorgung vor Ort 
zusammen bricht. Er wiederholt erneut, dass die 400qm eines Drogeriemarktes zu 
vernachlässigen sind.  
 
GR Blessing ist sich sicher, dass man am alten Standort des Netto einen anderen 
Beschicker installieren könnte.  
 
BM Oehler verweist auf die über Jahre gewährten Zuschüsse an die kleinen Märkte 
in Iptingen und Serres, die trotz Finanzspritze schließen mussten.  
 
GR Oettinger befürwortet den Standort „Seite“ und sensibilisiert mit dem heutigen 
Verfahrensschritt, der nur als Start zu verstehen ist. Ob dort ein Markt gebaut wird, 
entscheidet letztlich ein Investor, die Gemeinde schafft nur die Rahmenbedingungen.  
 
GR Brandauer appelliert an den Gemeinsinn. Die Wohnungsnot ist derart immens, 
sodass die angedachte Neubebauung am jetzigen Standort Netto sehr zu begrüßen 
sei.  
 
GR Flattich erklärt, die Beschlussvorlage ablehnen zu werden.  
 
GR Bäuerle sieht eine Chance z. B. für örtliche Metzger, wenn die Leute nicht bis 
zum Standort Serres laufen wollen.  
 
BM Oehler schließt mit der Aussage, dass die Umänderungen aktuell vom Büro 
überarbeitet werden und sodann dem Gemeinderat im September wieder vorgestellt 
werden.  
 
Ferner weist er darauf hin, dass die Umlegung nach § 46 Abs.1 BauGB vom 
Gemeinderat angeordnet wird, wenn und sobald sie für die Verwirklichung eines 
Bebauungsplanes erforderlich ist. Die Umlegungsanordnung löst keine Rechtsfolgen 
aus, sie gilt vielmehr als Weisung an die Umlegung durchführende Stelle, damit 
diese tätig werden kann. 
 



Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim billigt mehrheitlich bei 2 
Gegenstimmen und 3 Enthaltungen die Vorentwurfsfassung des 
Bebauungsplans „Seite“ zur Entwicklung von Einzelhandel.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beauftragt mehrheitlich bei 1 
Enthaltung die Verwaltung, die Ausweisung des Gebietes für Einzelhandel im 
Flächennutzungsplan voran zu treiben.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim ordnet mehrheitlich bei 3 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen gemäß § 46 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch 
in der jeweils geltenden Fassung) für das Gebiet des Bebauungsplans „Seite“ 
im Bereich südlich von Flurstück 2792, westlich von Flurstück 2771, nördlich 
von Flurstück 2819 und Flurstück 4120, östlich und nördlich von Flurstück 
2813, nördlich der Flurstücke 2814, 2816/1 und östlich von Flurstück 2799 in 
der Gemarkung Wiernsheim die 
U M L E G U N G 
von Grundstücken nach den Vorschriften des vierten Teils (§§ 45 bis 79) des 
Baugesetzbuches an. 
Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Seite“.  
 
 
 
  



TOP 4  1. Änderung des Bebauungsplans „Waldwiesen“   
- Abwägung der Anregungen und Bedenken Träger öffentlicher Belange 
- Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss 
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Danach verliest er die 
Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange wortwörtlich und 
beantwortet einzelne Verständnisfragen. 
 
BM Oehler erklärt, dass die Ausführungen im Textteil des B-Plan Nr. 1.11. gestrichen 
werden. Stattdessen soll folgende Ausführung darin aufgenommen werden: 
„Das Gebäudeabwasser wird in die im Gebiet neu verlegten 
Abwassersammelleitungen eingeleitet.  
Das Niederschlagswasser, soweit es unschädlich ist, muss in Zisternen, die auf den 
einzelnen Grundstücken anzulegen sind, eingeleitet werden. Das spezifische 
Rückhaltevolumen muss 0,03 cbm je qm Dachfläche betragen (bei einem 
Abflussbeiwert von 1,0). Bei abweichenden Abflussbeiwerten kann ein kleineres 
Rückhaltevolumen gewählt werden. Dabei muss der Quotient aus spezifischem 
Rückhaltevolumen und Abflussbeiwert nach DIN 1986-100 jedoch mindestens 0,03 
cbm je qm Dachfläche betragen. Der Regenwasserspeicher muss mit integrierten 
Schwimmerdrosseln ausgestattet sein. Der zulässige Drosselabfluss beträgt 0,1 l/s 
pro 100 qm Dachfläche. Der Überlauf muss an die öffentliche 
Regenwasserkanalisation angeschlossen werden. 
 
Die Ableitung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers aus Bereichen 
mit LKW-Verkehr erfolgt im neu zu verlegenden Schmutzwasserkanal zum 
vorhandenen Mischwasserkanal in der L 1134. 
Das anfallende Regenwasser von Dachflächen, sowie von Park- und  Hofflächen, die 
nicht in mit LKW’s befahrenen Bereichen liegen, sind in den Regenwasserkanal 
abzuleiten.“ 
 
GR Dr. Stuible nimmt Bezug auf Punkt 2.06 und bittet darum, konkretisierend einen 
„Amphibienschutzzaun“ mit aufzunehmen.  
 
Sodann folgt nach Ermittlung, Bewertung und gegenseitiger Abwägung der berührten 
Belange die 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich mit 1 
Gegenstimme die verlesenen und abgewogenen Anregungen und Bedenken 
öffentlicher Belange im Zusammenhang mit der 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Waldwiesen“  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mit 1 Gegenstimme den 
Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Waldwiesen“ 
mit den o. g. Anregungen zu den Änderungen im Textteil Nr. 1.11 und 2.06. 
 
  



TOP 5  Feuerwehrbedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim  
-     Beschlussfassung 
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Nach dem Feuerwehrgesetz 
Baden-Württemberg ist es Pflichtaufgabe der Gemeinde, eine den örtlichen 
Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten 
und zu unterhalten. Dies zu konkretisieren und auf fachlicher Basis umzusetzen, ist 
Inhalt des Feuerwehrbedarfsplans der Gemeinde Wiernsheim, der hiermit dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 
Seit Anfang 2017 wurde in bald eineinhalbjähriger Arbeit der vorliegende 
Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Wiernsheim seitens des Hauptamts in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kommandanten und in Abstimmung mit den 
Abteilungskommandanten erstellt.  
Im Feuerwehrbedarfsplan wird beschrieben, was notwendig ist, um den 
Verpflichtungen, die sich aus dem Feuerwehrgesetz für die Gemeinde ergeben, 
nachzukommen. Unter Berücksichtigung sämtlicher gemeindlicher Strukturen wird 
dabei zum Beispiel dargestellt, welcher Ausstattungsstandard erreicht werden soll, 
um den örtlichen Belangen gerecht zu werden. So gibt es eine Vielzahl von 
Gesichtspunkten, die bei der Erarbeitung des örtlichen Rettungs- und 
Hilfeleistungskonzeptes beachtet werden müssen. Auch die Einwohnerzahl und die 
örtliche Infrastruktur spielen dabei eine wichtige Rolle. Da sich diese Kriterien ständig 
verändern, musste ein Stichtag festgelegt werden, auf den sich der Bedarfsplan 
bezieht. Dies ist der 31.12.2017. 
Der Feuerwehrbedarfsplan ist alle 5 Jahre fortzuschreiben und ist Voraussetzung, 
eine Förderung der Fahrzeuge und Gebäude mit Landeszuschussmitteln zu erhalten. 
BM Oehler unterstreicht, dass die Fahrzeugkonzeption selbstverständlich abhängig 
von der Haushaltslage ist. 
Darüber hinaus sei an dieser Stelle unterstrichen, dass vorliegendem 
Feuerwehrbedarfsplan das Bekenntnis zur Feuerwehr mit ihren vier Abteilungen 
innewohnt. Dies wurde auch in den Vorberatungen durch den KBM in keinster Weise 
in Frage gestellt.  
Der Feuerwehrbedarfsplan wurde bereits im Feuerwehrausschuss mehrfach beraten 
und vom Ausschuss in der vorliegenden Fassung gebilligt. Diese Fassung wurde 
vorab zur Zustimmung dem KBM zugeleitet. Dieser erteilte mit E-Mail vom 12. Juni 
2018 vorab die notwendige vollinhaltliche Zustimmung, die wiederum 
Formerfordernis vor der Beschlussfassung in den Gemeinderat darstellt. 
 
GR Gille unterstreicht, dass die Feuerwehr mit diesem Feuerwehrbedarfsplan gut 
leben kann.  
 
GR Dr. Stuible nimmt Bezug auf den im Bedarfsplan kommunizierten hohen 
Prüfaufwand der Geräte und erkundigt sich, wie damit umgegangen wird.  
 
Kdt. Baral erklärt, dass man nach Möglichkeit die Prüfungen versuche, turnusgemäß 
zu erledigen, dies jedoch in einer ehrenamtlichen Wehr nicht immer sichergestellt 
sein kann. 
 
GR Hudak möchte wissen, ob die Feuerwehr für einen zu erwartenden Galvanik 
Betrieb gerüstet ist.  
 



Kdt Baral verweist auf primäre baurechtliche Einschränkungen. Ferner werden ggf. 
auch Schulungen notwendig. 
 
BM Oehler stellt diese Schulungen in Aussicht.  
Danach folgt die  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den 
Feuerwehrbedarfsplan 2018-2022. 
  



TOP 6  Kunstrasenspielfeld Iptingen mit Verkehrswege und 
Landschaftsbauarbeiten  
-     Beratung und Vergabeentscheidung   
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Er fasst zusammen, dass aus der 
Prüfung und Wertung das Angebot der Fa. Hermann Sickinger GmbH & Co. KG, 
Gerlingen, als das wirtschaftlichste und annehmbarste Angebot hervorgeht. 
Vorgegebene Zuschlagskriterien wurden in der Wertung berücksichtigt. Ein 
Preisspiegel wurde erstellt. Der Preis des Angebots ist angemessen und lässt eine 
einwandfreie Ausführung erwarten.  
Er bittet jedoch, dass der Technische Ausschuss den Kunstrasen in Freiberg 
besichtigt. Die einzige Einsparmöglichkeit liegt in der Qualität des Rasens in Höhe 
von ca. 140.000 EUR.  
 
GR Gille verweist auf die Beschlusslage bzgl. der besseren Qualität.  
 
BM Oehler erklärt, dass es bei der Besichtigung nicht darum geht, die bessere 
Qualität von vornherein auszuschließen.  
 
GR Oettinger bittet, beide Varianten zu begutachten und sich mit den Nutzern vor Ort 
auszutauschen.  
GR Hudak teilt die Auffassung seines Vorredners.  
 
BM Oehler sagt dies zu.  
 
GR Bolz war selbst bereits in Freiberg, um den Rasen zu begutachten. Die 
Verantwortlichen vor Ort sind von der besseren Qualität begeistert.  
 
Kämmerer Enz verweist auf die ursprüngliche Maßgabe des Gemeinderates, sich im 
Kostenrahmen von 1,2 Mio. EUR zu bewegen. Er gibt zu bedenken, dass diese 
Maßgabe nicht mehr eingehalten werden kann.   
 
GR Bäuerle findet, dass beim Abtragen des Bodens eingespart werden könnte. 
 
Herr Boden vom Büro Boden empfiehlt dringend schnellstmögliche Vergabe, da der 
Markt sehr überhitzt ist.  
 
Sodann stellt BM Oehler den Beschlussvorschlag zur Abstimmung, mit der 
Maßgabe, dass der Technische Ausschuss eigenverantwortlich zwischen den beiden 
Alternativpositionen auswählen kann. Das Angebot der Fa. Sickinger umfasst beide 
Positionen als Alternativen (hinsichtlich der Kunstrasenplatzqualität) und ist mit 
beiden Varianten der günstigste Anbieter.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die Vergabe 
des Auftrags an die Fa. Hermann Sickinger GmbH & Co. KG, 70839 Gerlingen, 
zu den Preisen ihres Angebots vom 25.06.2018 in Höhe von brutto 1.512.201,33 
EUR und den TA zu beauftragen, zu entscheiden, welcher Belag unter den 
Alternativpositionen geeignet ist.  
Die Bestellung des ausgewählten Belags soll ohne Rücksprache mit dem 
Gemeinderat vom TA beschlossen werden.    



TOP 7  Abschluss der Sanierung Ortskern Serres   
- Kenntnisnahme von der Abrechnung der Sanierungsmaßnahme  
- Beschluss zur Aufhebung der Sanierungssatzung 
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Er übergibt Projektleiter der KE, 
Herrn Norbert Neuser, zur näheren Erläuterung des Sachverhalts das Wort.  
Demnach ist die Städtebauliche Erneuerung "Ortskern Serres" insgesamt sehr positiv 
verlaufen. Die Gemeinde hat umso mehr mit ihren eigenen öffentlichen Maßnahmen 
eine bedeutende städtebauliche Aufwertung der Freiflächen über die gesamte 
Ortsmitte geschaffen und punktuell wieder Maßstäbe gesetzt. Als wichtigste 
Einzelprojekte in dieser Hinsicht sind die umfassende Neugestaltung der Ortsmitte 
einschließlich der völligen Neuschaffung des öffentlichen "Platz des Patoua" und, 
nach Abbruch des alten Gebäudes, der Neubau des Kindergartens Serres in 
modellhafter, deutschlandweit erstmaliger und dann mit Auszeichnung versehener 
Plus-Energie-Bauweise (Förderung über ergänzende IVP-Mittel) hervorzuheben. 
Zum Abschluss der Städtebaulichen Erneuerung hat die Gemeinde 2016-17 noch 
den lange gewünschten Kinderspielplatz in der Ortsmitte geschaffen und final wird 
noch der Jugendraum im Alten Rathaus mit einer erforderlichen Brandschutztreppe 
versehen werden. Deren Umsetzung war für die erste Jahreshälfte 2017 vorgesehen, 
zieht sich wegen Abstimmungsproblemen zwischen Brandschutz- und 
Denkmalbelangen aber über das Jahr 2018 hinaus.  
Dennoch kann und muss jetzt die Abrechnung der Gesamtmaßnahme mit dem Land 
erfolgen. Die bewilligten Städtebauförderungsmittel sind von der Gemeinde 
Wiernsheim innerhalb des Bewilligungszeitraums vollständig umgesetzt und 
abgerufen worden. Der überschaubare Fehlbetrag zum Abschluss wird von der 
Gemeinde selbst getragen. 
Probleme waren die schwierige Eigentums- und Verhandlungssituation beim 
angestrebten Grunderwerb der Gewerbebrache "Zwergberg" (außerhalb des 
Ortskerns). Dieser gesamte Bereich konnte über die laufende Städtebauliche 
Erneuerung, trotz Bemühungen der Gemeinde, wegen fehlender 
Mitwirkungsbereitschaft bzw. dem Widerstand der Grundstückseigentümer leider 
nicht angegangen und neu geordnet werden. 
Mit den durchgeführten Einzelmaßnahmen konnten die Städtebaulichen 
Erneuerungsziele für den Ortskern nahezu vollständig erreicht werden. Die 
bewilligten Fördermittel sind vollständig und zweckentsprechend eingesetzt worden. 
Die Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern Serres“ ist abgeschlossen und 
ausfinanziert. 
 
GR Schüle hofft, dass die privaten Maßnahmen in Iptingen stärker ausfallen als in 
Serres.  
 
GR Hanisch sieht in der Sanierung einen Erfolg, auch wenn er sich mehr private 
Beteiligung gewünscht hätte. Er lobt die optimale Vorgehensweise der KE.  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die vorliegende 
Abrechnung der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Ortskern Serres“ 
zur Kenntnis. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die Satzung 
über die Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Ortskern Serres“.    



TOP 8  Sanierung alter Ortskern II Iptingen 
- Beschluss zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen  
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Er übergibt Projektleiter der KE, 
Herrn Norbert Neuser, zur näheren Erläuterung des Sachverhalts das Wort.  
Demnach ist die Gemeinde Wiernsheim mit dem Bewilligungsbescheid des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe mit der Erneuerungsmaßnahme „Alter Ortskern 
Iptingen“ mit dem Zuwendungsbetrag von 1.000.000 € (60% Finanzhilfe) und somit 
mit einem Förderrahmen von 1.666.667 Mio. € in das Landessanierungsprogramm 
(LSP) 2018 aufgenommen worden. 
Das noch festzulegende Sanierungsgebiet „Alter Ortskern Iptingen“ soll zur 
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel durch Erneuerungsmaßnahmen 
neu geordnet und aufgewertet werden. Ziel der Gemeinde ist es im Wesentlichen, 
anstehende öffentliche Baumaßnahmen in Angriff zu nehmen und umzusetzen wie: 
Abbruch und Neubau des Kindergartens „Vogelhäuschen“, in Verbindung mit der 
Umsetzung eines innovativen energetischen Pilotprojekts, Erneuerung und Umbau 
der denkmalgeschützten Alten Kelter zur kommunalen Kultur- und 
Veranstaltungshalle, auch mit Gestaltung des unmittelbaren Umfeldes, Errichtung 
eines integrierten Spielplatzes für Kinder und Jugendliche im Ortskern, 
Instandsetzung und Umnutzung der denkmalgeschützten Ringscheuern auf dem 
Kirchberg zu öffentlichen Zwecken als Veranstaltungs- und Ausstellungsräume u.a..  
In den weiteren Bereichen der Ortsmitte, in denen erhebliche städtebauliche 
Missstände und Mängel vorhanden sind, sollen diese durch private 
Erneuerungsmaßnahmen behoben werden. Ziele dabei sind: Modernisierung und 
Instandsetzung von Wohngebäuden unter besonderer Berücksichtigung der 
Erhaltung ortstypischer und ortsbildprägender Bausubstanz, Nutzung des Potenzials 
von Scheunen- oder Nebengebäuden durch Umnutzung für Wohnzwecke oder, wenn 
wirtschaftlich nicht vertretbar, durch maßstäbliche Neubebauung, ortsbildgerechte 
Gestaltungsmaßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden und deren Umfeld, 
Neubaumaßnahmen in Baulücken oder auf Flächenreserven zur Erzielung eines 
geschlossenen Ortsbildes, im Einzelfall ersatzlose Abbrüche nicht mehr nutzbarer 
Nebengebäude, Entkernung und Bodenordnung bei zu dichter Bebauung. 
Im Rahmen der Antragstellung für die Neuaufnahme ist in den Jahren 2017-18 ein 
gebietsbezogenes integriertes städtebauliches Entwicklungskonzeptes (ISEK) mit 
einem konkreten Neuordnungskonzept durch die KE bereits erarbeitet sowie hierzu 
eine detaillierte Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsplanung erstellt worden.  
 
Es sind nun die vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen, die erforderlich sind, 
um Beurteilungsgrundlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die 
sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie 
die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im 
Allgemeinen. Die Vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige 
Auswirkungen erstrecken, die sich für die unmittelbar Betroffenen in ihren 
persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich 
voraussichtlich ergeben werden. 
Dabei sind die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur 
Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigten sowie ihre 
Beauftragten verpflichtet, Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis 
zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit des Gebietes oder zur Vorbereitung oder 
Durchführung der Sanierung erforderlich ist.  
 



Die Vorbereitenden Untersuchungen werden durch den Beschluss über den Beginn 
der Vorbereitenden Untersuchungen eingeleitet. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt 
zu machen.  
Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen und das auf dieser Grundlage 
nochmals fortgeschriebene Neuordnungskonzept sind Grundlage für den folgenden 
Satzungsbeschluss des Gemeinderates zur förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebietes und die anschließende Sanierungsdurchführung.  
 
Ferner informiert er, dass es im Herbst eine Bürgerinformationsveranstaltung zum 
weiteren Vorgehen geben soll.  
BM Oehler erklärt hierzu, dass er von Seiten der Kommune mit gutem Beispiel voran 
gehen will und bereits im Jahr 2019 mit verschiedenen öffentlichen Maßnahmen ein 
Zeichen setzen will. 
 
GR Hanisch erinnert an die Sanierung des Kindergarten Iptingen.  
 
BM Oehler sieht dies realistisch zeitlich im Bereich von 2024/2025. Er fühlt sich 
seinem Wort verbunden. Er möchte dies zu gegebener Zeit auf jeden Fall angehen.  
 
Beschlussfassung  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen für das im Lageplan der 
Kommunalentwicklung (KE) mit Datum 04.07.2018 abgegrenzte Gebiet „Alter 
Ortskern II Iptingen“ in Wiernsheim-Iptingen gemäß § 141 BauGB. Die 
Gemeindeverwaltung wird mit den weiteren notwendigen Schritten beauftragt.  
  



TOP 9  Spenden  
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. Bürgermeister Oehler bittet, die 
eingegangene Spende noch etwas ruhen zu lassen und erst im September über die 
eingebrachte Spende zur Annahme zu entscheiden.  
 
 
 
  



TOP 10  Informationen der Verwaltung  
 
Es wurden keine zusätzlichen Informationen gereicht.  
  



TOP 11  Verschiedenes  
 
Verkehrswacht Mühlacker und Umgebung e. V.  
BM Oehler verweist auf die Tischvorlage und das Schreiben der Verkehrswacht mit 
der Bitte um Spende dringend benötigter Ausstattungsgegenstände.   
Er schlägt vor, die 10 Roller zu je 80 EUR / Stk zu bezahlen. BM Oehler befürwortet 
dies vor dem Hintergrund der Aktivitäten in Wiernsheim. Aus der Mitte des 
Gremiums wird Zustimmung signalisiert.  
 
  



TOP 12  Anfragen der Gemeinderäte  
 
Keine Anfragen.  
 
 


